
 

 

Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen (auch ohne Änderung der baulichen Substanz) bedürfen nach Paragraf 59  

Absatz 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) der Baugenehmigung. Dazu zählt ebenfalls die artfremde Nutzung von 

Räumen und Plätzen für kurzzeitige und gelegentliche Veranstaltungen. 

 

Im Einzelfall kann bei einmaligen (erstmaligen) Veranstaltungen über die Verfahrensfreiheit entschieden werden (Beratung 

durch die Bauaufsichtsbehörde). Im Wiederholungsfall, auch nach einem sehr langen Zeitraum oder bei einem anderen Ver-

anstalter, ist dieser Sachverhalt nicht mehr gegeben. 

 

Es besteht Baugenehmigungspflicht. 

 

Eine Genehmigung ist erforderlich für Veranstaltungen in Gebäuden bzw. Räumen, deren Nutzung als Veranstaltungsstätte 

genehmigt ist, die aber für die geplante, besondere Veranstaltung abweichend vom genehmigten Konzept genutzt werden 

sollen. 

Hier ist im Verfahren nachzuweisen, dass für den von der Baugenehmigung abweichenden Zustand die Anforderungen an 

öffentlich-rechtliche Vorschriften eingehalten werden. 

 

Beispiele: Nutzung von Sporthallen für Partys, Theater für Bälle, Erhöhung der Anzahl der Besucher/Nutzer, Freigabe von 

Betriebsräumen für die Öffentlichkeit usw. 

 

Außerdem bedarf es einer Genehmigung für Veranstaltungen für Räumlichkeiten, die im Rahmen eines Baugenehmigungs-

verfahrens als Versammlungsstätte zwar beantragt und genehmigt wurden, die aber noch nicht baulich fertig gestellt sind 

und sozusagen im Bauzustand erstmalig genutzt werden sollen. 

Insbesondere für einen solchen Sachverhalt ist zu prüfen, ob die Veranstaltung aus brandschutztechnischer Sicht überhaupt 

zulässig ist, wenn das mit der Baugenehmigung bestätigte Brandschutzkonzept noch nicht (vollständig) umgesetzt wurde 

und die Räumlichkeiten noch nicht bauaufsichtlich für die Nutzung freigegeben wurden. Es bedarf dann eines Genehmi-

gungsverfahrens für den von der erteilten Baugenehmigung abweichenden Zustand. 

 

Bauanträge für Veranstaltungen sind rechtzeitig im Bauaufsichtsamt einzureichen, d. h. für eine umfassende Prüfung der 

Anträge unter Beteiligung betroffener Ämter sollte die Antragstellung mit vollständigen Unterlagen grundsätzlich mindes-

tens drei Monate vor der Veranstaltung erfolgen. Die notwendigen Unterlagen ergeben sich aus den Forderungen der 

Durchführungsverordnung zur Sächsischen Bauordnung (DVOSächsBO). 

 

Zu beachten ist, dass für einen Antrag, der weniger als drei Wochen vor der Veranstaltung eingereicht wird, in der Regel die 

Baugenehmigung nicht mehr erteilt werden kann. 

 

Der Tatbestand der Durchführung einer Veranstaltung ohne die notwendige Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrig-

keit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann (Paragraf 87 Absatz 1 und Absatz 3 SächsBO). 

 

 

Diese Hinweise sind für alle Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet zu beachten und einzuhalten. 
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